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§ 89 ZollR-DG Diplomaten- und
Konsulargut

 ZollR-DG - Zollrechts-Durchführungsgesetz

 Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 16.08.2023

1. (1)Von den Einfuhrabgaben befreit sind:

1. a)Amtserfordernisse, Büromaterialien, Heizmaterialien und Einrichtungsgegenstände für Amtsräume sowie

Dienstfahrzeuge, sofern diese Waren dem ausschließlichen Gebrauch oder Verbrauch der im

Anwendungsgebiet befindlichen diplomatischen oder konsularischen Vertretungen fremder Staaten gegen

über der Republik Österreich dienen; das gleiche gilt, sofern diese Waren der Vertretung vom Entsendestaat

oder auf dessen Veranlassung geliefert werden, für Baumaterialien, die zum Bau oder Umbau von

Gebäuden der Vertretung verwendet werden, einschließlich von Waren, die als Einrichtungsstücke mit den

Gebäuden fest verbunden werden.

2. b)Waren, die zum persönlichen Gebrauch oder Verbrauch durch die dem Personal der unter Buchstabe a

genannten Vertretungen angehörenden ausländischen Diplomaten und Berufskonsuln sowie durch die in

ihrem Haushalt lebenden Familienmitglieder eingehen. Die Einfuhrabgabenfreiheit für Kraftfahrzeuge ist

dabei auf die Einbringung von zwei motorgetriebenen Fahrzeugen innerhalb eines Zeitraumes von jeweils

zwei Jahren beschränkt, gleichgültig ob die Einbringung unter dem Namen des Begünstigten oder dem

Namen eines Familienmitgliedes erfolgt. Daneben kann auch ein Wohnwagen (Anhänger)

einfuhrabgabenfrei eingeführt werden, für den jedoch die Verwendungspflicht zeitlich unbeschränkt gilt.

Wird ein einfuhrabgabenfrei eingeführtes Fahrzeug vor Ablauf der genannten Frist wieder ausgeführt,

ordnungsgemäß verzollt oder nachweislich ernsthaft beschädigt, so kann an dessen Stelle ein anderes

Fahrzeug einfuhrabgabenfrei eingeführt werden.

3. c)Waren, die durch die Mitglieder des Verwaltungs- und technischen Personals der unter Buchstabe a

genannten Vertretungen im Zeitpunkt des ersten Dienstantrittes zu ihrem persönlichen Gebrauch oder

Verbrauch eingebracht werden. Die Einfuhrabgabenfreiheit ist dabei jedoch auf die Einbringung von zwei

Kraftfahrzeugen und hinsichtlich zum Verbrauch bestimmter Waren auf jene Mengen beschränkt, die als

Haushaltsvorräte zusammen mit dem sonstigen Übersiedlungsgut eingebracht werden. Eine Ware gilt dann

als im Zeitpunkt des ersten Dienstantrittes eingebracht, wenn ihre Überführung in den zollrechtlich freien

Verkehr innerhalb von sechs Monaten nach dem Tag des ersten Dienstantrittes beantragt wird.

Die Einfuhrabgabenfreiheit für motorgetriebene Beförderungsmittel ist nur zu gewähren, wenn und soweit der

betreffende Drittstaat Gegenseitigkeit gewährt; das gilt auch hinsichtlich der Dauer der Verwendungspflicht

gemäß § 93 Abs. 1.

2. (2)Die Einfuhrabgabenfreiheit ist ausgeschlossen für Waren zum Gebrauch oder Verbrauch durch

1. a)österreichische Staatsangehörige oder Personen, die ihren normalen Wohnsitz in Österreich hatten, ehe

sie zu den in Abs. 1 Buchstaben b und c genannten Personen gehörten,

2. b)Personen, die in Österreich eine private Erwerbstätigkeit ausüben.
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